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41/04 Sprengmittel Waffen Munition

Norm

WaffG 1996 §25 Abs3;

WaffG 1996 §25;

WaffG 1996 §8 Abs6;

WaffV 02te 1998 §4 Abs4;

Rechtssatz

§ 4 Abs. 4 der 2. Wa7V 1998 normiert hinsichtlich der Vornahme der Überprüfung der Verwahrung der Wa7e, dass

diese ohne jegliche nicht unumgänglich nötige Belästigung oder Störung des Betro7enen vorzunehmen ist. Einer

Missachtung dieser Vorschrift kommt bei der Anwendung des § 8 Abs. 6 Wa7G 1996 grundsätzlich Bedeutung zu (vgl.

die hg. Erkenntnisse vom 4. Mai 2000, Zl. 99/20/0186, und vom 21. September 2000, Zl. 2000/20/0156). Ein erheblicher

Verschmutzungsgrad des Schuhwerkes des Behördenorganes beim Betreten des Hauses kann eine nicht

unumgänglich nötige Belästigung oder Störung des Betroffenen bewirken.
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